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Teilrevision Bauordnung Näfels 

Änderungen: 

normal: unverändert 

kursiv:  Kommentar 

gestrichen: aufzuheben 

fett:  neu 

Art. 4 Zoneneinteilung 

1 Die Nutzungspläne sind integrierender Bestandteil der Bauordnung. 

2 Das Gemeindegebiet wird in folgende Zonen und Gebiete eingeteilt: 

a) Bauzonen 

Dorfkernzone DK 

Kernzone K 

Zentrumszone Z 

Wohn- und Gewerbezone WG 

Wohnzonen 

- Wohnzone 2a W2a 

- Wohnzone 2b W2b 

Ferienhauszone WF 

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ÖB/A 

Gewerbezone 

- Gewerbezone G 

- Gewerbezone Weidli GW 

Industriezone I 

Freihaltezone F 

b) Landwirtschaftszonen 

Land- und Alpwirtschaftszone LA 
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c) Schutzzonen und Schutzobjekte 

Schutzzone, Grundstücke mit Baubeschränkung 

Ortsbildschutz 

Umgebungsschutz 

Objektschutz 

Landschaftsschutz 

Naturschutz 

Gefahrenzonen 

Gewässerraumzone 

d) Weitere Zonen 

Übriges Gemeindegebiet UeG 

3 Die Zonen und Objekte sind im Nutzungsplan Siedlung 1:2'000 und im Nutzungsplan 

Berg 1:10'000 dargestellt. Die rechtskräftigen Pläne können auf der Gemeindeverwal-

tung Näfels eingesehen werden. Sie sind für die genaue Lage der Zonengrenzen ver-

bindlich. 

4 Sofern nicht Bestandteil der Nutzungspläne, sind für die Schutzzonen, Schutzbereiche 

und Schutzobjekte die entsprechenden Schutzpläne massgebend. 

Art. 5 Zonenvorschriften 

Zonen Zweck Vorschriften für die Bebauung 

und Nutzung 

Besondere Bestimmungen 

c) Schutzzonen und Schutzobjekte 

Gewässerraumzone Der Gewässerraum dient der 

Freihaltung und Sicherung 

des für die Revitalisierung 

der Fliessgewässer und den 

Hochwasserschutz erforder-

lichen Raumes. 

Spezialvorschriften, Baube-

schränkungen. 

Gewässerraumzonen umfassen 

den Gewässerraum im Sinne des 

Bundesrechts. 

Neue Bauten und Anlagen dürfen 

nur nach Massgabe des Bundes-

rechts errichtet werden. Der Ge-

wässerraum ist nach Massgabe 

des Bundesrechts extensiv zu 

bewirtschaften. 

Der Bestandesschutz für beste-

hende Bauten und Anlagen richtet 

sich nach den Bestimmungen des 

Bundesrechts. 
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7.  Genehmigung Leistungsvereinbarung mit 
der Spitex Glarus Nord 

 
 
A. Ausgangslage 
Die gesamthaften Leistungen der Gemeinde ge-
genüber der Spitex Glarus Nord bewegen sich auf 
einem sehr hohen Niveau. Die Zahlungen an die 
Spitex respektive ihre Klientinnen und Klienten 
betrugen: 

2013: TCHF 853 
2014: TCHF 1‘009 
2015: TCHF 951 

 
Die Budgets 2016 und 2017 beinhalten je TCHF 
850, wobei im Budget 2017 bereits die Umset-
zung der anzupassenden Leistungsvereinbarung 
abgebildet ist. 
 
Gemäss Bundesrecht ist jede Gemeinde verpflich-
tet, die ambulante Versorgung der Bevölkerung 
sicherzustellen. Normalerweise tut sie dies in der 
ganzen Schweiz mittels Leistungsvereinbarungen 
mit einer Spitex-Organisation. In der Regel bedeu-
tet das die Übernahme des Betriebsdefizits durch 
die Gemeinde. Bei einer Organisation von der 
Grössenordnung der Spitex Glarus Nord muss 
aus betrieblichen Gründen das zu erwartende 
Defizit anfangs Jahr zum Voraus erstattet werden, 
was eben eine Leistungsvereinbarung erforderlich 
macht. Das Defizit besteht aus den sogenannten 
„Gemeinkosten“ und der nach Abzug der Klienten-
leistungen verbleibenden Kosten für den Haus-
wirtschaftsdienst. 
 
Daneben – und das hat eigentlich nichts zu tun 
mit der Leistungsvereinbarung – ist die Gemeinde 
über das Krankenversicherungsgesetz verpflich-
tet, einen vom Bund festgelegten Anteil der Kran-
kenkassenleistungen an die Pflege von Spitex-
Klienten (und AltersheimbewohnerInnen) zu über-
nehmen, die sogenannten „Pflegerestkosten“. Um 
die Verwaltung der Gemeinde zu entlasten, stellt 
die Spitex diese Pflegerestkosten mittels Sammel-
rechnungen direkt in Rechnung, weshalb es doch 
sinnvoll ist, wenn auch dies in der Leistungsver-
einbarung geregelt ist. 
 
Die obigen Zahlen setzen sich also zusammen 
aus den „Gemeinkosten“, den Kosten für Haus-
wirtschaft und den „Pflegerestkosten“. Die „Ge-
meinkosten“ sind mit TCHF 375 in allen erwähn-
ten Jahren gleich geblieben, ebenso mehr oder 
weniger die Hauswirtschaftskosten mit TCHF 160, 
weshalb dort kaum Korrekturen zu machen sind. 
Was die Kostensteigerung in den letzten Jahren 
ausmachte, waren also die „Pflegerestkosten“, die 
über TCHF 400 ansteigen. Hier möchte der Ge-
meinderat ansetzen: In Anbetracht der finanziellen 

Situation der Gemeinde Glarus Nord muss die 
Leistungsvereinbarung mit der Spitex Glarus Nord 
neu verhandelt werden, damit die jährlichen Auf-
wendungen die nun budgetierte Höhe von TCHF 
850 in Zukunft nicht übersteigen. 
 
 
B. Materielles 
Der Gemeinderat hat bisher auf eine Patientenbe-
teiligung verzichtet. Die Gemeinden Glarus und 
Glarus Süd haben seit Beginn eine Patientenbe-
teiligung von 10% bzw. CHF 8 pro Tag (Glarus 
Süd) oder 20% mit maximalen Tagessatz von 
CHF 16 (Glarus) festgelegt. Der Gemeinderat 
Glarus Nord hat seinerzeit den Grundsatzent-
scheid gefällt, die Spitex-Dienstleistungen zu för-
dern und zu stärken und aus diesem Grund auf 
eine Patientenbeteiligung verzichtet. Um die Pfle-
gerestkosten aber nicht mehr weiter ansteigen zu 
lassen, ist es nun angebracht, eine zehnprozenti-
ge Patientenbeteiligung einzuführen. Die gemein-
wirtschaftlichen Kosten werden weiterhin im übli-
chen Rahmen abgegolten.  
 
Aus Sicht der Spitex Glarus Nord ist diese Beteili-
gung vertretbar und es ist zu hoffen, dass dadurch 
nur wenige Patienten auf die Leistungen der Spi-
tex verzichten. Die Spitex Glarus Nord ist bereit, 
die Rechnungsstellung gegenüber ihren Klienten 
und der Verwaltung Glarus Nord zu übernehmen.   
 
Es wird beantragt, dass die Leistungsvereinba-
rung mit der Spitex Glarus Nord zu überarbeiten 
sei und eine Patientenbeteiligung von 10% und 
maximal CHF 8.00 pro Tag eingeführt wird. 
 
 
C. Gesetzliche Grundlagen 
Gemäss der neuen Gemeindeordnung Glarus 
Nord, gültig ab 01.07.2016, sind Leistungsverein-
barungen mit einmaligen Ausgaben ab CHF 
250‘000 und mit wiederkehrenden Ausgaben ab 
CHF 50‘000 in der Kompetenz der Stimmberech-
tigten und bedürfen deren Zustimmung. Die bisher 
gültige Leistungsvereinbarung wurde dem Parla-
ment bzw. der Gemeindeversammlung irrtümlich 
nie zur Genehmigung unterbreitet. Dies soll nun 
mit der Ergänzung in Anhang 1 betreffend Patien-
tenbeteiligung nachgeholt werden. 
 
 
D. Finanzielle Auswirkungen und Angaben 

zur Finanzierung 
Mit der Einführung einer zehnprozentigen Patien-
tenbeteiligung oder CHF 8 pro Tag ab 01.01.2017 
wird die Jahresrechnung im Konto 363600 / 
30301 um CHF 100‘000 entlastet. 
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E. Anträge 
Der Gemeinderat beantragt: 

1. Die Leistungsvereinbarung zwischen der 
Gemeinde Glarus Nord und der Spitex Gla-
rus Nord sei zu genehmigen.  

2. Die Einführung einer Patientenbeteiligung 
von 10% bzw. maximal CHF 8.00 pro Tag 
(Anpassung des Anhang 1 der LV mit der 
Spitex) sei zu genehmigen und per 
01.01.2017 in Kraft zu setzen.  

 
 
 
Beilagen: 
1. Leistungsvereinbarung zwischen der Ge-

meinde Glarus Nord und der Spitex Glarus 
Nord inkl. Anhang 1 und 2 

2. Anhang 2 der Leistungsvereinbarung, gültig 
ab 01.01.2017 (mit Patientenbeteiligung) 

 
 
 
 
 
Stellungnahme der Geschäftsprüfungs-
kommission (GPK): 
 
Die GPK hat die Leistungsvereinbarung mit der 
Spitex geprüft. Mit der neuen Patientenbeteiligung 
von 10% bzw. CHF 8 pro Tag ist die Vereinbarung 
wirtschaftlich für die Gemeindefinanzen und den-
noch massvoll für die Patienten.  
Die GPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, 
den Anträgen des Gemeinderates zuzustimmen. 
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Leistungsvereinbarung Spitex Glarus Nord  -  Anhang 1 Seite 1/1 

 

Leistungsvereinbarung 
(Anhang 1) 

gültig ab 01.01.2017 
 

 
  

1. Gemeinwirtschaftliche Kosten 
 

Kostenstelle  

Zentrum (Infrastruktur) 40’000 
Mobilität (Infrastruktur) 50’000 
Führung + Administration 235’000 
Aus- und Weiterbildung 50’000 

Total gemeinwirtschaftliche Kosten  375’000 

  

2. Pflege- und Haushilfetaxen 
 

Pflegeleistungen 
 

Pflegetaxen  
Tarif 

Krankenkasse 
Kostenanteil 

Gemeinde 
Abklärung und Beratung 93.60 79.80 13.80 
Untersuchung und Behandlung 101.40 65.40 36.00 
Grundpflege 75.60 54.60 21.00 
    

Auf eine Patientenbeteiligung (max. 20 %, auf Fixbetrag/Tag begrenzt) wird verzichtet. 
Die Patientenbeteiligung wird auf 10% bzw. max. CHF 8.00 pro Tag festgesetzt. 

 

Hauswirtschaftliche Leistungen 
 

Haushilfetaxe 
Tarif 

Klient 
Kostenanteil 

Gemeinde 
Hauswirtschaft 48.40 25.40 23.00 

 
Die Kostenanteile der Gemeinde stellt die Auftragsnehmerin dem Auftraggeber monatlich in Rechnung. 
  
 
Niederurnen, ……………………. 
 
 

Gemeinde Glarus Nord Spitex Glarus Nord 
Der Gemeindepräsident: Die Präsidentin: 
 
 
 
Martin Laupper Monika Schwyter 
 
Die Gemeindeschreiberin: Der Vizepräsident: 
 
 
 
Andrea Antonietti Bruno Hofstetter 

Beilage 2: �Anhang 2 der Leistungsvereinbarung, gültig ab 01.01.2017 (mit Patientenbeteiligung)
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8.  Genehmigung Parkierungsreglement der 
Gemeinde Glarus Nord 

 
 
A. Ausgangslage 
Im Richtplan wurden verschiedene Sachthemen 
im Bereich Verkehr behandelt und Massnahmen 
in die Wege geleitet. Dazu gehört u.a. das Parkie-
rungskonzept Glarus Nord. Das Parkierungskon-
zept setzt sich zusammen aus der heutigen Par-
kierungssituation (Bestandesaufnahme) in allen 
Dörfern mit einer Analyse der wichtigsten Proble-
me, der Zielsetzung des Konzeptes, der grund-
sätzlichen Ausrichtung sowie einem Vorschlag für 
eine rechtliche Regelung. Erarbeitet wurde das 
Konzept von der Arbeitsgemeinschaft STW AG für 
Raumplanung und Hartmann & Sauter Raumpla-
ner und Verkehrsingenieure, Chur. 
 
Heutige Parkierungssituation und wichtigste Prob-
leme 
Für jede Ortschaft wurden alle Parkplätze auf 
öffentlichem Grund erfasst und in einem Plan 
dargestellt. Ebenfalls je Ortschaft wurde die Situa-
tion genau analysiert und die Problemstellung 
aufgezeigt. 
 
Es zeigt sich dabei, dass in Filzbach, Obstalden 
und Mühlehorn die angebotenen Parkplätze prak-
tisch immer genügen. Aus diesem Grund soll dort 
vorerst auf eine Bewirtschaftung verzichtet und 
nur die maximale Parkzeit wie folgt festgelegt 
werden: 
 
Im Talboden präsentiert sich die Lage wie folgt: In 
den Dorfzentren fehlt es meist an Kurzzeitpark-
plätzen bzw. werden die zur Verfügung stehenden 
Parkplätze zweckentfremdet. In Zentrumsnähe 
und in verschiedenen Wohnquartieren besteht ein 
Mangel an Parkplätzen für Anwohner und an 
Langzeitparkplätzen für Arbeitnehmer. Viele 
Parkplätze stehen zudem nicht zur Verfügung, 
weil dort private Wohnwagen, PW-Anhänger so-
wie Firmenfahrzeuge abgestellt sind. Im Talboden 
ist die Einführung der Parkplatzbewirtschaftung 
deshalb unumgänglich. 
 
Zielsetzung und grundsätzliche Ausrichtung des 
Parkierungskonzeptes 
Oberstes Ziel ist eine Parkierungsordnung, die 
während den allermeisten Zeiten die allermeisten 
Parkierungsbedürfnisse abdeckt. Das sind Kurz-
zeitparkplätze in den Zentren, Parkierungsmög-
lichkeiten für Anwohner, Parkplätze für Zugpend-
ler, ein Angebot für Langzeitparkierer, ein Leitsys-
tem, keine Zweckentfremdung von Parkplätzen 
und die Durchsetzung des Verursacherprinzips. 
 
 

Parkierungskonzept 
Das Angebot an Parkplätzen soll ungeschmälert 
erhalten bleiben. Die Parkplätze sollen bewirt-
schaftet werden. Das Konzept unterscheidet zwi-
schen Parkieren während der vorgegebenen 
Parkdauer und dem Parkieren mit Vignette über 
die erlaubte Parkdauer im gleichen Parkfeld = 
Dauerparkieren. Das Dauerparkieren ist kosten-
pflichtig. Auf die Erhebung von Parkierungsgebüh-
ren während der vorgegebenen Parkdauer wird 
jedoch vorerst verzichtet. Die maximale Park-
dauer wird je nach Lage unterschiedlich festge-
legt.  
 

 
 

Auf Parkplätzen mit einer Parkdauer von  4 Stun-
den gilt das Regime mit „Parkieren mit Parkschei-
be“. Auf Parkplätzen mit maximaler Parkdauer 
werden die Parkzeiten auf einer Tafel zum Park-
platzsignal vermerkt. Für das Dauerparkieren in 
der inneren und der peripheren Zone können 
Vignetten erworben werden. Vignetten sind kos-
tenpflichtig, auch wenn vorerst auf die Erhebung 
von Parkierungsgebühren verzichtet wird.  
 
Die Vignetten erlauben das Dauerparkieren auf 
dafür vorgesehenen Parkplätzen. Es besteht je-
doch kein Anspruch auf einen zugewiesenen 
Parkplatz. Mit der Vignette bzw. Parkkarte wird 
der sogenannte „gesteigerte Gemeingebrauch“ 
abgegolten und werden gleich lange Spiesse 
hergestellt zwischen Personen, die ihr Auto auf 
einem privaten Parkplatz abstellen und jenen, die 
dafür den öffentlichen Raum in Anspruch nehmen. 
Die Parkplatzgebühr mit Vignette ist zu unter-
scheiden von der Ersatzabgabe für Parkplätze 
gemäss Baureglement. Mit der Ersatzabgabe ge-
mäss Baureglement wird die Parkplatzerstellung 
(Bau) abgegolten. Die Parkgebühr mit Vignette 
wird fällig für die gesteigerte Parkplatzbenutzung 
(Betrieb und Unterhalt) des öffentlichen Raumes. 
 
Um das Parkieren abseits der markierten Parkfel-
der im öffentlichen Strassenraum zu verhindern, 
da oftmals die entsprechenden Bestimmungen 
des Strassengesetzes nicht eingehalten werden, 
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plätzen bzw. werden die zur Verfügung stehenden 
Parkplätze zweckentfremdet. In Zentrumsnähe 
und in verschiedenen Wohnquartieren besteht ein 
Mangel an Parkplätzen für Anwohner und an 
Langzeitparkplätzen für Arbeitnehmer. Viele 
Parkplätze stehen zudem nicht zur Verfügung, 
weil dort private Wohnwagen, PW-Anhänger so-
wie Firmenfahrzeuge abgestellt sind. Im Talboden 
ist die Einführung der Parkplatzbewirtschaftung 
deshalb unumgänglich. 
 
Zielsetzung und grundsätzliche Ausrichtung des 
Parkierungskonzeptes 
Oberstes Ziel ist eine Parkierungsordnung, die 
während den allermeisten Zeiten die allermeisten 
Parkierungsbedürfnisse abdeckt. Das sind Kurz-
zeitparkplätze in den Zentren, Parkierungsmög-
lichkeiten für Anwohner, Parkplätze für Zugpend-
ler, ein Angebot für Langzeitparkierer, ein Leitsys-
tem, keine Zweckentfremdung von Parkplätzen 
und die Durchsetzung des Verursacherprinzips. 
 
 

Parkierungskonzept 
Das Angebot an Parkplätzen soll ungeschmälert 
erhalten bleiben. Die Parkplätze sollen bewirt-
schaftet werden. Das Konzept unterscheidet zwi-
schen Parkieren während der vorgegebenen 
Parkdauer und dem Parkieren mit Vignette über 
die erlaubte Parkdauer im gleichen Parkfeld = 
Dauerparkieren. Das Dauerparkieren ist kosten-
pflichtig. Auf die Erhebung von Parkierungsgebüh-
ren während der vorgegebenen Parkdauer wird 
jedoch vorerst verzichtet. Die maximale Park-
dauer wird je nach Lage unterschiedlich festge-
legt.  
 

 
 

Auf Parkplätzen mit einer Parkdauer von  4 Stun-
den gilt das Regime mit „Parkieren mit Parkschei-
be“. Auf Parkplätzen mit maximaler Parkdauer 
werden die Parkzeiten auf einer Tafel zum Park-
platzsignal vermerkt. Für das Dauerparkieren in 
der inneren und der peripheren Zone können 
Vignetten erworben werden. Vignetten sind kos-
tenpflichtig, auch wenn vorerst auf die Erhebung 
von Parkierungsgebühren verzichtet wird.  
 
Die Vignetten erlauben das Dauerparkieren auf 
dafür vorgesehenen Parkplätzen. Es besteht je-
doch kein Anspruch auf einen zugewiesenen 
Parkplatz. Mit der Vignette bzw. Parkkarte wird 
der sogenannte „gesteigerte Gemeingebrauch“ 
abgegolten und werden gleich lange Spiesse 
hergestellt zwischen Personen, die ihr Auto auf 
einem privaten Parkplatz abstellen und jenen, die 
dafür den öffentlichen Raum in Anspruch nehmen. 
Die Parkplatzgebühr mit Vignette ist zu unter-
scheiden von der Ersatzabgabe für Parkplätze 
gemäss Baureglement. Mit der Ersatzabgabe ge-
mäss Baureglement wird die Parkplatzerstellung 
(Bau) abgegolten. Die Parkgebühr mit Vignette 
wird fällig für die gesteigerte Parkplatzbenutzung 
(Betrieb und Unterhalt) des öffentlichen Raumes. 
 
Um das Parkieren abseits der markierten Parkfel-
der im öffentlichen Strassenraum zu verhindern, 
da oftmals die entsprechenden Bestimmungen 
des Strassengesetzes nicht eingehalten werden, 

 

 
 

drängt sich die Einführung von Parkverbotszonen 
auf.  
 
B. Parkierungsreglement 
Mit dem Reglement wird die rechtliche Grundlage 
für die Bewirtschaftung und  Umsetzung  der 
Massnahmen nach dem Parkierungskonzept ge-
schaffen. Mit dem Parkierungsreglement sollen: 

 klare Regelungen eingeführt werden; 
 der bestehende Parkraum optimal und 

zweckgerecht genutzt werden; 
 Suchverkehr reduziert werden; 
 die Bewirtschaftung so gestaltet werden, 

dass die Ortszentren für Anwohner, Besu-
cher und Kunden attraktiv bleiben; 

 die Kosten für den Betrieb und Kontrollauf-
wand gedeckt werden. Der Erlass des Reg-
lements erfolgt durch die Gemeindever-
sammlung. Der Gebührentarif wird vom Ge-
meinderat in abschliessender Kompetenz 
genehmigt. Das Konzept muss von der Kan-
tonspolizei geprüft und die Massnahmen ver-
fügt werden.  

 
Das Reglement bildet auch die Grundlage dafür, 
dass die Gemeinde (oder von ihr Beauftragte) die 
Kontrolle und Überwachung der Parkierung vor-
nehmen kann. Diese Regelung entspricht den 
gesetzlichen Möglichkeiten und ist mit der Kan-
tonspolizei so vorabgeklärt. 
 
 
C. Finanzielle Auswirkungen und Angaben 

zur Finanzierung 
Für die Umsetzung des Parkierungskonzeptes 
(Bewilligungsprojekt, Signalisationen, Markierun-
gen, Verwaltungsinstrumente) werden Investi-
tionskosten von ca. CHF 250‘000 geschätzt (ohne 
Erstellung zusätzlicher Parkplätze). 
 
Die jährlichen Betriebskosten werden auf rund 
CHF 200‘000 geschätzt. Die jährlichen Einnah-
men werden auf rund CHF 500‘000 geschätzt. Die 
verursachergerechten Einnahmen werden zweck-
gebunden für den Bau, Betrieb und Unterhalt von 
Parkierungsanlagen sowie die notwendigen Kon-
trollen und administrativen Aufgaben verwendet. 
 
Durch die Einführung der Bewirtschaftung werden 
die Rahmenbedingungen geschaffen, um neue 
Parkierungsanlagen zu schaffen und erfolgreich 
(= kostendeckend) zu betreiben. Dies gilt sowohl 
für die öffentliche Hand wie auch für private Inves-
toren. 
 
 
 
 
 

D. Ergebnisse Mitberichte / Vernehmlassung 
Das Parkierungskonzept ist den Gewerbeverei-
nen, den Verkehrsvereinen, der Wirtschaftsförde-
rung und den Ortsparteien zur Vernehmlassung 
zugestellt worden. Die Vernehmlassungsantwor-
ten zeigen, dass dem Konzept im Grundsatz zu-
gestimmt wird. Hinweise und Anpassungen wur-
den so weit möglich bei der Überarbeitung des 
Konzeptes berücksichtigt. Die Kantonspolizei stellt 
für die Parkierungsregelung eine Genehmigung in 
Aussicht. 
 
 
E.  Erwägungen Gemeinderat 
Die Parkierung in den Ortschaften von Glarus 
Nord ist sehr unterschiedlich geregelt. Für eine 
geordnete Entwicklung ist es wichtig für den ru-
henden Verkehr Zielsetzungen zu entwickeln und 
Rahmenbedingungen festzulegen. Mit dem Par-
kierungsreglement sollen die notwendigen Len-
kungsinstrumente geschaffen werden, um die 
zukünftige Entwicklung aktiv zu gestalten und 
vorhandene Auswüchse zu korrigieren. 
 
Es soll weiterhin genügend Parkraum und dieser 
am richtigen Ort vorhanden sein oder wenn not-
wendig geschaffen werden. So können Rahmen-
bedingungen geschaffen werden, welche für das 
Gewerbe und damit für lebendige Ortszentren 
wichtig sind. Das Parkieren während der vorge-
gebenen Parkdauer bleibt kostenlos, während das 
Dauerparkieren neu kostenpflichtig sein soll. 
Dadurch werden gleiche Voraussetzungen ge-
schaffen zwischen Einwohnern, welche einen 
eigenen Parkplatz erstellen und solchen, welche 
den öffentlichen Grund in Anspruch nehmen. 
 
Der Gemeinderat ist überzeugt, mit dem Parkie-
rungsreglement und dem Parkierungskonzept 
zielführende Massnahmen zu treffen, um die Her-
ausforderungen der zukünftigen Verkehrsentwick-
lung lenken zu können. Er empfiehlt deshalb, das 
Parkierungsreglement zu genehmigen. 
 
 
F. Anträge 
Der Gemeinderat beantragt: 

1. Das Parkierungsreglement Glarus Nord sei 
zu genehmigen. 

2. Der Gemeinderat sei mit dem Vollzug zu 
beauftragen. 

 
 
Beilagen: 
1. Parkierungsreglement 
2. Gebührentarif zum Parkierungsreglement  

 Parkierungskozept auf unserer Homepage 
abrufbar oder auf Bestellung erhältlich 
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Das Parkierungskonzept zu diesem Geschäft 
können Sie jederzeit auf unserer Homepage 
www.glarus-nord.ch herunterladen oder auf An-
frage bei der Gemeindekanzlei (Tel. 058 611 70 
11 oder E-Mail kanzlei@glarus-nord.ch) bestellen. 
Wir senden Ihnen das Dokument gerne zu. 

 
 
 
 
 
Stellungnahme der Geschäftsprüfungs-
kommission (GPK): 
 
Die GPK hat das vom Gemeinderat vorgelegte 
Parkierungskonzept geprüft und stellt fest, dass 
das Parkierungsreglement von Fachleuten mit 
Einbezug der Stimmbürger entwickelt worden ist 
und die rechtlichen Vorgaben eingehalten sind. 
Im Rahmen der Umsetzung ist aus Gründen der 
Transparenz, die Bildung eines separaten Fonds 
oder in der Kostenstellenrechnung die zweckge-
bundene Verwendung der Einnahmen aufzuzei-
gen. Verbunden mit dieser Anmerkung empfiehlt 
die GPK der Gemeindeversammlung, den Anträ-
gen des Gemeinderates zuzustimmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.  Varia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Varia
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Reglement über das Parkieren von Motorfahr- 
zeugen auf öffentlichem Grund 
(Parkierungsreglement) 

 

gültig ab: 01. Januar 2017 
 

 
 
Revidiert:  -- 
 
 
Von der  
Gemeindeversammlung 
erlassen am:  25. November 2016 
 
 
 
Erste Inkraftsetzung: 01. Januar 2017 
 
 
gestützt auf das Kantonale Strassengesetz vom 2. Mai 1971 sowie auf das Kantonale Einführungs-
gesetz zum Bundesgesetz über den Strassenverkehr (EG SVG) vom 5. Mai 1985 
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Die in diesem Reglement erwähnten Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich glei-
cherweise auf beide Geschlechter.  
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I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 01 Zweck 

 
Dieses Reglement regelt das Parkieren von Motorfahrzeugen und Anhängern auf öf-
fentlichem Grund. 
 

Art. 02 Vollzugsbehörde 

 
1. Die Gemeinde ist zur Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs 

auf ihrem Gemeindegebiet befugt. Ihre zuständigen Funktionäre können 
Ordnungsbussen ausfällen sowie im Falle der Ablehnung des Ordnungs-
bussenverfahrens Strafanzeigen erstatten. 

2. Der Vollzug dieses Reglements obliegt dem Ressort Bau und Umwelt. 
 

Art. 03 Begriffe 

 
1. Als öffentlicher Grund gelten öffentliche Strassen und Plätze, gemeindeeigene 

Liegenschaften sowie Areale, welche im Nutzungsrecht der Gemeinde stehen. 
2. Parkieren ist das Abstellen von Motorfahrzeugen oder Anhängern, das nicht 

bloss dem Ein- und Aussteigenlassen von Personen oder dem Güterumschlag 
dient. 

3. Dauerparkieren ist das Parkieren ab einer Dauer von 15 Minuten.  
4. Parkverbotszonen sind Zonen in den Dörfern, deren Anfang und Ende ent-

sprechend signalisiert sind und in denen das Parkieren auf öffentlichem Grund 
ausserhalb signalisierter Parkflächen nicht gestattet ist. 

 

Art. 04 Parkierungskonzept 

 
1. Der Gemeinderat erstellt ein Parkierungskonzept als Grundlage für die zu er-

lassenden Massnahmen. Er passt das Parkierungskonzept bei Bedarf an. 
2. Für das Parkieren auf öffentlichem Grund werden im Parkierungskonzept ver-

schiedene Parkplatzkategorien definiert. Dabei sind die unterschiedlichen Be-
dürfnisse der jeweiligen Parkplatzbenutzer angemessen zu berücksichtigen. 

3. In den Dörfern, im Besonderen in den Zentren sowie in zentrumsnahen Gebie-
ten, können im Parkierungskonzept Parkverbotszonen definiert werden. 

 

Art. 05 Regelung des Parkierens 

 
1. Das Parkieren auf öffentlichem Grund wird mittels örtlicher und zeitlicher Be-

schränkungen geregelt. 
2. In den Parkverbotszonen ist das Parkieren auf öffentlichem Grund ausserhalb 

der signalisierten Parkflächen verboten. 
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3. Das Dauerparkieren auf öffentlichem Grund ist grundsätzlich gebühren-
pflichtig, wobei der Gemeinderat örtliche und zeitliche Ausnahmen von der 
Gebührenpflicht festlegen kann. 

4. Dauerparkierer können eine Bewilligung in der Form einer gebührenpflichtigen 
Monats- oder Jahresvignette beantragen. Die Bewilligung begründet keinen 
Anspruch auf einen Parkplatz, sondern sie berechtigt lediglich zum Parkieren, 
soweit es auf den entsprechenden Parkflächen Platz hat. 

5. Bei besonderen Anlässen können Parkierungsbeschränkungen oder Parkie-
rungsgebühren vorübergehend aufgehoben werden. Aus dem gleichen Grund 
können vorübergehende Parkierungsverbote erlassen oder spezielle Parkie-
rungsgebühren verlangt werden. 

 

Art. 06 Gebührentarif und Parkierungsgebühren 

 
1. Der Gemeinderat erlässt einen Gebührentarif. 
2. Im Gebührentarif werden für die verschiedenen Parkplatzkategorien die ge-

bührenpflichtige Zeit bestimmt und die Parkierungsgebühren bis maximal CHF 
2.00 pro Stunde festlegt. Für das Dauerparkieren ab zwei Stunden sowie 
nachts kann ein ermässigter Tarif angewendet werden.  

3. Der Gebührentarif enthält die Kriterien zur Erteilung einer Bewilligung für das 
Dauerparkieren und er bestimmt für verschiedene Arten von Berechtigten 
(Anwohner, Beschäftigte, etc.) die Gebühren in Berücksichtigung der Park-
platzkategorie bis zum Maximum für Monatsvignetten von CHF 100.00 bzw. 
für Jahresvignetten von CHF 1‘000.00. 
 

Art. 07 Verwendung der Einnahmen 

 
1. Die Einnahmen aus den Parkierungsgebühren dienen in erster Linie dem Bau, 

Betrieb und Unterhalt der bestehenden Parkplätze sowie der Erweiterung des 
Angebots an Parkplätzen auf öffentlichem Grund. 

2. Im Weiteren werden sie für den Bau, Betrieb und Unterhalt der dem privaten 
und öffentlichen Verkehr dienenden Anlagen und Einrichtungen sowie für Ver-
kehrsberuhigungsmassnahmen und den Langsamverkehr verwendet.  

 

II. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 08 Rechtsschutz 

 
1. Gegen Beschlüsse und Verfügungen des Ressorts Bau und Umwelt kann in-

nert 30 Tagen Einsprache beim Gemeinderat erhoben werden. 
2. Gegen Entscheide des Gemeinderates kann innert 30 Tagen Beschwerde 

beim zuständigen kantonalen Departement erhoben werden. 
3. Gegen Ordnungsbussen der zuständigen Funktionäre richtet sich der Rechts-

weg nach dem Bundesrecht. 
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3. Das Dauerparkieren auf öffentlichem Grund ist grundsätzlich gebühren-
pflichtig, wobei der Gemeinderat örtliche und zeitliche Ausnahmen von der 
Gebührenpflicht festlegen kann. 

4. Dauerparkierer können eine Bewilligung in der Form einer gebührenpflichtigen 
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Anspruch auf einen Parkplatz, sondern sie berechtigt lediglich zum Parkieren, 
soweit es auf den entsprechenden Parkflächen Platz hat. 

5. Bei besonderen Anlässen können Parkierungsbeschränkungen oder Parkie-
rungsgebühren vorübergehend aufgehoben werden. Aus dem gleichen Grund 
können vorübergehende Parkierungsverbote erlassen oder spezielle Parkie-
rungsgebühren verlangt werden. 

 

Art. 06 Gebührentarif und Parkierungsgebühren 

 
1. Der Gemeinderat erlässt einen Gebührentarif. 
2. Im Gebührentarif werden für die verschiedenen Parkplatzkategorien die ge-

bührenpflichtige Zeit bestimmt und die Parkierungsgebühren bis maximal CHF 
2.00 pro Stunde festlegt. Für das Dauerparkieren ab zwei Stunden sowie 
nachts kann ein ermässigter Tarif angewendet werden.  

3. Der Gebührentarif enthält die Kriterien zur Erteilung einer Bewilligung für das 
Dauerparkieren und er bestimmt für verschiedene Arten von Berechtigten 
(Anwohner, Beschäftigte, etc.) die Gebühren in Berücksichtigung der Park-
platzkategorie bis zum Maximum für Monatsvignetten von CHF 100.00 bzw. 
für Jahresvignetten von CHF 1‘000.00. 
 

Art. 07 Verwendung der Einnahmen 

 
1. Die Einnahmen aus den Parkierungsgebühren dienen in erster Linie dem Bau, 

Betrieb und Unterhalt der bestehenden Parkplätze sowie der Erweiterung des 
Angebots an Parkplätzen auf öffentlichem Grund. 

2. Im Weiteren werden sie für den Bau, Betrieb und Unterhalt der dem privaten 
und öffentlichen Verkehr dienenden Anlagen und Einrichtungen sowie für Ver-
kehrsberuhigungsmassnahmen und den Langsamverkehr verwendet.  

 

II. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 08 Rechtsschutz 

 
1. Gegen Beschlüsse und Verfügungen des Ressorts Bau und Umwelt kann in-

nert 30 Tagen Einsprache beim Gemeinderat erhoben werden. 
2. Gegen Entscheide des Gemeinderates kann innert 30 Tagen Beschwerde 

beim zuständigen kantonalen Departement erhoben werden. 
3. Gegen Ordnungsbussen der zuständigen Funktionäre richtet sich der Rechts-

weg nach dem Bundesrecht. 
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Art. 09 Aufhebung bisherigen Rechts 

 
Mit dem Inkrafttreten dieses Reglements werden die Reglemente über das Dauer-
parkieren von Motorfahrzeugen auf öffentlichem Grund der folgenden ehemaligen 
Gemeinden aufgehoben: 
 Oberurnen, Reglement über das Dauerparkieren von Motorfahrzeugen auf öf-

fentlichem Grund vom 12. November 2004; 
 Näfels, Reglement über das Dauerparkieren von Motorfahrzeugen auf öffentli-

chem Grund vom 4. Juni 2004. 
 

Art. 10 Inkrafttreten 

 
Dieses Reglement tritt per  01. Januar 2017 in Kraft. 
 
 
 

 
Glarus Nord, ……………… 

 
 

GEMEINDERAT GLARUS NORD 
 
 
 
 
 
Martin Laupper  Andrea Antonietti 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Registratur-Nr. 36.06.00 / 2012-324 
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Gebührentarif zum Parkierungsreglement 
 
gültig ab: tt.mm.jjjj (wird durch den Gemeinderat bestimmt) 
 

 
 
Revidiert:  -- 
 
 
Vom Gemeinderat 
erlassen am:  tt.mm.jjjj (wird durch den Gemeinderat bestimmt) 
 
 
 
Erste Inkraftsetzung: tt.mm.jjjj (wird durch den Gemeinderat bestimmt) 
 
 
 
gestützt auf das Parkierungsreglement der Gemeinde Glarus Nord 
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Gebührentarif zum Parkierungsreglement 
 
gültig ab: tt.mm.jjjj (wird durch den Gemeinderat bestimmt) 
 

 
 
Revidiert:  -- 
 
 
Vom Gemeinderat 
erlassen am:  tt.mm.jjjj (wird durch den Gemeinderat bestimmt) 
 
 
 
Erste Inkraftsetzung: tt.mm.jjjj (wird durch den Gemeinderat bestimmt) 
 
 
 
gestützt auf das Parkierungsreglement der Gemeinde Glarus Nord 
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Art. 01 Plan Parkraumzonen 

 
(Entspricht den bereits abgebildeten Situationsplänen und Tabellen im Konzept; wird 
nach der Gemeindeversammlung vom 25. November 2016 eingesetzt). 
 

Art. 02 Parkgebühren 

Für ausgewiesene Anlagen / Strassen gemäss Art. 6 Absatz 2 des Parkierungs-
reglement. 
 

Parkplatz-
typ 

Parkzeiten mit Gebührenpflicht 
und/oder Parkzeitbeschränkung 

Parkzeit-
beschrän-
kung 

Park- 
gebühren 

Typ 1 
Blaue Zone inkl. Sonn- und Feiertage 
Tag: 08.00 bis 19.00 Uhr 
Nacht: 19.00 bis 08.00 Uhr 

 
1 Stunde 
4 Stunden 

keine 

Typ 2 
Mit Parkkarte inkl. Sonn- und Feiertage  
Tag: 07.00 bis 19.00 Uhr 
Nacht: 19.00 bis 07.00 Uhr 

 
4 Stunden 
4 Stunden 

 
keine 
keine 

Typ 3 
Inkl. Sonn- und Feiertage 
Tag: 07.00 bis 19.00 Uhr 
Nacht: 19.00 bis 07.00 Uhr 

 
8 Stunden 
frei 

 
keine 
keine 

Schulareale 
Werk-Tag: 07.00 bis 19.00 Uhr 
Samstag / Sonn- und Feiertage 
Nacht: 19.00 bis 07.00 Uhr 

gesperrt 
4 Stunden 
4 Stunden 

 
keine 
keine 

 

Art. 03 Berechtigungen und Preise Vignetten / Parkkarten 

Gemäss Art. 6 Absatz 3 des Parkierungsreglements 
 

Parkkarte  
Geltungsbereich 

 
Preis 

Anwohnerkarte Parkplatztyp 1 – 3 
40 CHF / Mt. 

400 CHF / Jahr 

Beschäftigte Parkplatztyp 2 und 3  
 40 CHF / Mt. 

400 CHF / Jahr 
Pendlerkarte / 
Fahrgemeinschaften  
In Glarus Nord wohnhaft 

Spezialregelung 40 CHF / Mt. 
400 CHF / Jahr  

Pendlerkarte / 
Fahrgemeinschaften  
Auswärtige 

Spezialregelung 60 CHF / Mt. 
600 CHF / Jahr 

Besucherkarte Parkplatztyp 2 und 3 5 CHF / Tag 
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Art. 01 Plan Parkraumzonen 

 
(Entspricht den bereits abgebildeten Situationsplänen und Tabellen im Konzept; wird 
nach der Gemeindeversammlung vom 25. November 2016 eingesetzt). 
 

Art. 02 Parkgebühren 

Für ausgewiesene Anlagen / Strassen gemäss Art. 6 Absatz 2 des Parkierungs-
reglement. 
 

Parkplatz-
typ 

Parkzeiten mit Gebührenpflicht 
und/oder Parkzeitbeschränkung 

Parkzeit-
beschrän-
kung 

Park- 
gebühren 

Typ 1 
Blaue Zone inkl. Sonn- und Feiertage 
Tag: 08.00 bis 19.00 Uhr 
Nacht: 19.00 bis 08.00 Uhr 

 
1 Stunde 
4 Stunden 

keine 

Typ 2 
Mit Parkkarte inkl. Sonn- und Feiertage  
Tag: 07.00 bis 19.00 Uhr 
Nacht: 19.00 bis 07.00 Uhr 

 
4 Stunden 
4 Stunden 

 
keine 
keine 

Typ 3 
Inkl. Sonn- und Feiertage 
Tag: 07.00 bis 19.00 Uhr 
Nacht: 19.00 bis 07.00 Uhr 

 
8 Stunden 
frei 

 
keine 
keine 

Schulareale 
Werk-Tag: 07.00 bis 19.00 Uhr 
Samstag / Sonn- und Feiertage 
Nacht: 19.00 bis 07.00 Uhr 

gesperrt 
4 Stunden 
4 Stunden 

 
keine 
keine 

 

Art. 03 Berechtigungen und Preise Vignetten / Parkkarten 

Gemäss Art. 6 Absatz 3 des Parkierungsreglements 
 

Parkkarte  
Geltungsbereich 

 
Preis 

Anwohnerkarte Parkplatztyp 1 – 3 
40 CHF / Mt. 

400 CHF / Jahr 

Beschäftigte Parkplatztyp 2 und 3  
 40 CHF / Mt. 

400 CHF / Jahr 
Pendlerkarte / 
Fahrgemeinschaften  
In Glarus Nord wohnhaft 

Spezialregelung 40 CHF / Mt. 
400 CHF / Jahr  

Pendlerkarte / 
Fahrgemeinschaften  
Auswärtige 

Spezialregelung 60 CHF / Mt. 
600 CHF / Jahr 

Besucherkarte Parkplatztyp 2 und 3 5 CHF / Tag 
 

 
 

Beilage 2: Gebührentarif zum Parkierungreglement
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Art. 04 Ausnahmebestimmungen 

Für die allgemeine Berufsausübung eingesetzte Kommunalfahrzeuge und private 
Fahrzeuge im Dienste der Gemeinde sind von der Gebührenpflicht befreit.  

 

Art. 05 Inkrafttreten 

Diese Gebührenordnung tritt per tt.mm.jjjj in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Gebühren-
ordnung sind alle damit in Widerspruch stehenden anderen Erlasse aufgehoben. 

 
 
 
Glarus Nord, ………………… 

 
 
GEMEINDERAT GLARUS NORD 
 
 
 
 
Martin Laupper  Andrea Antonietti  
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
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Die Gemeinde Glarus Nord freut sich, ihr erstes Kulturjahrbuch 
der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen – Sie alle sind herzlich 
dazu eingeladen. Besonders willkommen heissen wir unsere 
Jungbürgerinnen und Jungbürger, welche das Privileg haben 
werden, als erste das Jahrbuch in Empfang nehmen zu dürfen.

Nach der Vernissage und der Jungbürgerfeier findet ein kleiner 
Apéro statt, wo das Gespräch mit den Autoren und den Mitglie-
dern der Kulturkommission gepflegt werden kann. Selbstver-
ständlich kann bei dieser Gelegenheit das Buch auch erworben 
werden. Der Anlass wird musikalisch umrahmt vom Ensemble 
„Fly“ der Glarner Musikschule.






